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Themenschwerpunkt

Von Carolin Klas/Ivo Geis

Signatur sucht Anwendung – heute: die elek-
tronische Archivierung
Die Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Deutschland

Elektronische Kommunikation
und Dokumentation

Rechtswirksames Handeln ist
grundsätzlich formfrei. Eine elek-
tronische Nachricht wie die E-Mail
ist damit eine rechtswirksame Wil-
lenserklärung, mit der Rechte und
Pflichten begründet werden. Aus-
reichend ist ein Hinweis auf den
Absender. Elektronische Signatu-
ren sind nur als Ersatz für die ge-

E-Mail-Kommunikation und Archivierungspflichten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die elektronische Kommunikation,
insbesondere die Kommunikation
per E-Mail, hat unser Leben verän-
dert. Mit der rasanten Entwicklung
des Internet sind Bürger, Wirt-
schaft und Verwaltung mittlerweile
fast flächendeckend elektronisch
vernetzt. Der Schritt vom Papier
zum elektronischen Dokument er-
öffnet neue Möglichkeiten, um
Komfortgewinne, Kostenvorteile
und Zeitersparnisse zu erzielen.
Nicht nur deshalb haben sich E-
Mails zu dem Informationsmedi-
um schlechthin entwickelt und
immer mehr geschäftsrelevante –
und auch geschäftskritische – In-
formationen werden per Mail ver-
schickt. Dabei ist die Verwaltung
von E-Mails kein einfaches Thema,
und den Blick nur auf die Speiche-
rung zu richten, greift zu kurz,
denn entscheidend ist der Inhalt
der Mails. Enthält eine Mail ge-
schäftsrelevante Informationen, ist
sie sowohl aus rechtlichen als auch

aus unternehmensinternen Gründen
zu sichern und in nachgelagerten
Archivsystemen zu verwalten.

Viele Jahre lang scheiterte die Ein-
führung von elektronischen Archi-
vierungssystemen häufig an der
fehlenden rechtlichen Anerken-
nung der gespeicherten Dokumen-
te. Da es anfänglich keine und
dann nur wenige gesetzliche Re-
gelungen zu elektronischen Doku-
menten gab, bestand ein großes
rechtliches Risiko, wenn diese in
Rechtsstreitigkeiten als Beweis-
mittel vorgelegt werden sollten.
Die elektronische Aufbewahrung
von Dokumenten galt daher als
rechtlich unsicher und stellte ein
finanzielles Risiko bei Rechtsstrei-
tigkeiten dar. Inzwischen sind je-
doch rechtliche Grundlagen ge-
schaffen, die eine rechtssichere
und beweiskräftige langfristige
elektronische Aufbewahrung von
Dokumenten ermöglichen. Hierbei
lohnt auch der berühmte Blick

„über den Tellerrand“, denn im
europäischen Binnenmarkt bilden
Deutschland, Österreich und die
Schweiz einen besonders eng
verflochtenen Wirtschaftsraum.
Und der weltweite Trend zur elek-
tronischen Kommunikation hat
natürlich auch die Unternehmen
dieser Länder erfasst. Deshalb be-
steht ein Interesse an rechtssiche-
rer elektronischer Kommunikation
und Dokumentation in grenzüber-
schreitenden Geschäftsbeziehun-
gen. Mit Rechtssicherheit ist die
Rechtswirksamkeit elektronischer
Erklärungen, die Archivierung
nach den Grundsätzen der Ord-
nungsmäßigkeit und deren Be-
weissicherheit angesprochen. Wel-
che rechtlichen Unterschiede
bestehen nun zwischen Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz
und welche Gemeinsamkeiten, die
eine Grundlage für die rechtssiche-
re elektronische Kommunikation
in diesem Wirtschaftsraum bieten?

setzliche und vereinbarte Schrift-
form notwendig. Als Ersatz für die
vereinbarte Schriftform reicht die
einfache elektronische Signatur,
die schon durch das Namenskenn-
zeichen unter der E-Mail gegeben
ist, § 127 Abs. 3 BGB, § 2 Nr. 1
SiG. Als Ersatz für die gesetzliche
Schriftform ist die qualifizierte
elektronische Signatur erforder-
lich, die von einem qualifizierten
Zertifizierungsdienst als Chipkar-
te vergeben wird, § 126 Abs. 3
BGB, § 2 Nr. 2 SigG. Für die elek-

tronische Kommunikation beste-
hen damit keine Hindernisse der
Schriftform. Rechtswirksame elek-
tronische Nachrichten zwischen
Unternehmen unterliegen als Han-
delsbelege handelsrechtlichen
und steuerrechtlichen Aufbewah-
rungsvorschriften. Die rechtlichen
Anforderungen sind durch die
„Grundsätze zum Datenzugriff und
zur Prüfbarkeit digitaler Unterla-
gen (GDPdU)“ einschließlich des
„Fragen- und Antwortenkatalogs“
und durch die „Grundsätze ord-
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nungsmäßiger DV-gestützter Buch-
führungssysteme“ (GoBS) konkre-
tisiert.

Grundsätze zum Datenzugriff
und zur Prüfbarkeit digitaler
Unterlagen (GDPdU)

Die Finanzbehörden sind berech-
tigt, im Rahmen einer Außenprü-
fung Einsicht in die gespeicher-
ten Daten zu nehmen und das
Datenverarbeitungssystem zur
Prüfung dieser Unterlagen zu nut-
zen, § 147 Abs. 6 AO. Das Bun-
desministerium der Finanzen
(BMF) hat mit den GDPdU für die
Prüfung die elektronische Archi-
vierung und maschinelle Auswert-
barkeit verlangt. E-Mail-Kommu-
nikation mit steuerlich relevantem
Inhalt muss damit als Handelsbe-
leg während der gesamten gesetz-
lichen Aufbewahrungsfrist elektro-
nisch archiviert werden. Eine
alleinige Aufzeichnung auf Mikro-
film oder Papier reicht nicht aus.
Während der Archivierung müssen
die Dokumente für die Finanzbe-
hörden durch deren Prüfsoftware
maschinell auswertbar sein.

Grundsätze ordnungsmäßiger
DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS)

Gemäß den GoBS soll die elektro-
nische Dokumentation gegen Ände-
rungen geschützt werden. Für die
ordnungsmäßige Archivierung
kommt es auf den Einsatz ord-
nungsmäßiger Speichersysteme
und die ordnungsmäßige Wieder-
gabe der Dokumente an. Die Ord-
nungsmäßigkeit ist nicht von ei-
nem bestimmten Speichermedium
abhängig. Zulässig und damit ord-
nungsmäßig im Sinne der handels-
rechtlichen und steuerrechtlichen
Aufbewahrungsvorschriften sind
alle Speichermedien: die CD-Rom,
die nicht wiederbeschreibbare
Platte, die wiederbeschreibbare
Platte und das Speicherband. Ent-
scheidend für die Ordnungsmäßig-
keit sind die hardwaremäßigen,
softwaremäßigen und organisato-

rischen Sicherheitsfunktionen, die
für das jeweilige Speichermedium
gesondert ausgeprägt sein können.
Die Aufbewahrungspflicht von
Handelsbelegen beträgt 6 Jahre,
von Rechnungen 10 Jahre und von
Dokumenten, deren Inhalt der ver-
traglichen oder deliktsrechtlichen
Verjährung unterliegen, 30 Jahre.
Während dieses Zeitraums muss
der Zugriff auf das Dokument mög-
lich sein. Dies ist nur durch die
Migration auf die jeweils aktuelle
Technik möglich.

Die Dokumente sind so zu archi-
vieren, dass sie wieder auffindbar
sind. Nach  § 257 Abs. 3 HGB
muss der Zugriff auf die Dokumen-
te innerhalb einer angemessenen
Frist und nach § 147 Abs. 2 AO
„unverzüglich“ möglich sein. Wel-

cher Zeitraum „angemessen und
unverzüglich“ ist, ist in jedem Ein-
zelfall zu bestimmen.

Beweisqualität elektronischer
Dokumente

Ordnungsgemäß archivierte Doku-
mente haben Beweisqualität. Ge-
mäß § 371 Abs. 1 Satz 2 ZPO ist
das elektronische Dokument ein
Beweis des Augenscheins und
unterliegt damit der freien Beweis-
würdigung des Gerichts. Die Be-
weisqualität des elektronischen
Dokuments ist abhängig von der
Integrität und Authentizität des
Dokuments. Die Archivierung nach
GoBS und GDPdU indiziert die
Authentizität und Integrität des
Dokuments. Durch die Anforderun-
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gen der GoBS wird der Zugriff
Unberechtigter verhindert und
damit Integrität hergestellt. Durch
die Pflicht zur elektronischen Ar-
chivierung, entsprechend den An-
forderungen der GDPdU, werden
Medienbrüche und damit Daten-
verluste vermieden.

Schweiz

Die elektronische Aufbewahrung
ist nach Art. 957 Nr. 2 des Obli-
gationenrechts rechtlich zulässig.
Nach dieser Vorschrift können die
Bücher, die Buchungsbelege und
die Geschäftskorrespondenz
schriftlich, elektronisch oder in
vergleichbarer Weise geführt und
aufbewahrt werden, soweit da-
durch die Übereinstimmung mit
den zu Grunde liegenden Ge-
schäftsvorfällen gewährleistet ist.
Die Anforderungen an die Aufbe-
wahrung sind durch die „Verord-
nung über die Führung und Auf-
bewahrung der Geschäftsbücher“
(Geschäftsbücherverordnung –
GeBüV) vom 24. April 2002 be-
stimmt. Diese Geschäftsbücher-
verordnung hat ihre Parallele im
deutschen Recht in den GoBS. Im
Wesentlichen gilt, dass die Inte-
grität der Dokumente nach Art. 3
zu sichern ist, dass als Speicher-
medien nach Art. 9 elektronische
Informationsträger zulässig sind
und dass die archivierten Doku-
mente nach Art. 6 innerhalb an-
gemessener Frist verfügbar sein
müssen. Diese ordnungsmäßige
Archivierung nach den Anforde-
rungen der Geschäftsbücherver-
ordnung honoriert das Gesetz
durch Beweisqualität: Nach Art.
957 Nr. 4 Obligationenrecht ha-
ben elektronisch oder in vergleich-
barer  Weise aufbewahrte Ge-
schäftsbücher, Buchungsbelege
und Geschäftskorrespondenz die
gleiche Beweiskraft wie solche,
die ohne Hilfsmittel lesbar sind.
Damit bestätigt das Recht der
Schweiz den oben für das deut-
sche Recht entwickelten Rechts-
gedanken, dass elektronische Ar-
chivierung nach den Grundsätzen

der Ordnungsmäßigkeit den Be-
weiswert elektronisch archivierter
Dokumente sichert.

Österreich

Die elektronische Archivierung ist
nach dem Recht der Republik Ös-
terreich zulässig. Nach § 131 Abs.
3 der Bundesabgabenverordnung
(BAO) können zur Führung von
Büchern und Aufzeichnungen Da-
tenträger verwendet werden. Erfor-
derlich ist nach dieser Vorschrift,
dass die inhaltsgleiche, vollstän-
dige und geordnete Wiedergabe
bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist jederzeit ge-
währleistet sowie die vollständige
und richtige Erfassung aller Ge-
schäftsvorfälle durch entsprechen-
de Einrichtungen gesichert ist.
Diese gesetzliche Anforderung ist
durch das Fachgutachten „Die
Ordnungsmäßigkeit von EDV-
Buchführungen“ vom 3. Juni
1998 des „Fachsenats für Daten-
verarbeitung des Instituts für Be-
triebswirtschaft, Steuerrecht und
Organisation der Kammer der
Wirtschaftstreuhänder“ näher be-
stimmt worden. Nach Absatz 1 der
Vorbemerkung sind auch compu-
tergestützte Systeme zugelassen,
wenn diese die Anforderungen, die
durch die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung an sie ge-
stellt werden, erfüllen. Für die
elektronische Archivierung ist die
Anforderung nach I. Grundsätze
Ziffer 2 und 4 entscheidend. Nach
Ziffer 2 müssen sich die Geschäfts-
vorfälle in ihrer Entstehung verfol-
gen lassen. Damit ist die Verfüg-
barkeit der Dokumente angespro-
chen, die auch nach deutschem
und schweizerischem Archivie-
rungsrecht besteht. Nach Ziffer 4
darf eine Aufzeichnung nicht in
einer Weise verändert werden,
dass der ursprüngliche Inhalt nicht
mehr feststellbar ist. Damit ist die
auch nach deutschem und schwei-
zerischem Recht gleichermaßen
bestehende Anforderung der Inte-
grität formuliert. Die Beweisqua-
lität elektronisch archivierter Do-

kumente ist nicht wie im schwei-
zerischen Recht gesetzlich ge-
regelt. Wie im deutschen Zivil-
prozessrecht gelten elektronisch
archivierte Dokumente nicht als
private Urkunden nach § 294 der
österreichischen ZPO, da sie nicht
von dem Aussteller unterschrieben
sind. Dies ist nur in materialisier-
ter Form möglich. Sie unterliegen
damit der freien Beweiswürdigung
gemäß § 272 Abs. 1 der öster-
reichischen ZPO.  Diese freie Be-
weiswürdigung wird wie in dem
deutschen und schweizerischen
Recht nach den Grundsätzen der
ordnungsmäßigen Archivierung
bestimmt.

Ergebnis

Im Ergebnis gelten damit im deut-
schen, schweizerischen und öster-
reichischen Zivilprozessrecht die-
selben Anforderungen für die
Beweisqualität elektronischer Do-
kumente:  Die Dokumente müs-
sen integer und lesbar archiviert
sein. Anders als in Deutschland
besteht für die Schweiz und Ös-
terreich nicht eine dem § 146 AO
und der GDPdU entsprechende
Regelung, wonach originäre elek-
tronische Dokumente maschinell
auswertbar zu archivieren sind.
Aus der Aufbewahrungspflicht ge-
schäftsrelevanter Dokumente er-
gibt sich allerdings für die Schweiz
und Österreich, dass auch ge-
schäftsrelevante E-Mail-Kommu-
nikation zu archivieren ist. Wie im
deutschen Recht kommt es für die
Schweiz und Österreich auf die
Möglichkeit an, E-Mail-Kommuni-
kation nach den Grundsätzen der
Ordnungsmäßigkeit zu archivie-
ren, um damit auch Beweissicher-
heit zu erreichen.
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